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Sie erhalten die Karteikarten Grundrechte 

zu einem vergünstigten Preis, wenn Sie sie 

zusammen mit diesem Skript erwerben.

Erhältlich bei jedem teilnehmenden Buchhändler.

Im Paket 
günstiger!

Bei den Grundrechten handelt es sich nicht um unverbindliche programmatische Aus-

sagen, sondern um unmittelbar geltendes Recht, welches alle Staatsorgane zu beachten 

haben. Aber sie sind nicht nur elementarer Bestandteil und Grundlage des Grund-

gesetzes, sondern auch ein „Dauerbrenner“ in Examensklausuren – sei es in grund-

rechtsspezifi schen Aufgabenstellungen oder in den Auswirkungen der Grundrechte 

auf andere Rechtsbereiche des öffentlichen Rechts und des Privatrechts.

Das Skript stellt den relevanten Stoff so dar, wie er im Examen benötigt wird. Sie fi nden 

alle prüfungsrelevanten Schwerpunkte zu den einzelnen Grundrechten sowie auch zu 

den verfassungsprozessualen Grundsätzen und Verfahren (insbesondere Verfassungs-

beschwerde).

Die Neuaufl age verbindet die Vorteile der bewährten Darstellung anhand von 30 Fällen
und zahlreichen Beispielen mit einer vorgezogenen abstrakten Darstellung zur Ein-

führung in die jeweilige Problematik. Aufbauschemata als unerlässliche Grundlage 

für die eigene Klausurlösung und Strukturübersichten zur Einordnung der behandel-

ten Probleme runden die Darstellung ab. Fallübergreifende Übersichten dienen zur 

Schnellerfassung und Wiederholung des Stoffes.
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 Komprimierte Darstellung des examensrelevanten Stoffs

  Übersichten, Schaubilder und Schemata ermöglichen das schnelle 

Erfassen, Verstehen und Wiederholen des Rechtsgebiets

Weitere Musterkarten online: www.alpmann-schmidt.de

GrundR
4Grundrechtskonkurrenzen

Werden relevant, wenn staatliches Verhalten den                                 mehrerer Grundrechte tangiertSchutzbereich

EinzelfallspezialitätAllgemeine Spezialität Anwendungskonkurrenz

Betroffenes Grundrecht ent -
hält alle Merkmale des all -
gemeinen Grundrechts und
zu sätzlich engere Voraus -
setzungen

Grundrecht weist die engere
sachliche Beziehung zu dem
zu prüfenden Sachverhalt auf,
steht im Vordergrund

Kein Fall der allgemeinen
oder Einzelfallspezialität

Regelfall!a

Allgemeines Grundrecht tritt
zurück / wird verdrängt

Art. 8 I GG verdrängt 
Art. 2 I GG

Prüfung nur anhand des spe -
ziellen Grundrechts 

Satire nur anhand von 
Art. 5 III 1 GG

Grundrechte werden neben-
einander geprüft

Mögliche Schranken -
divergenz!
a

Die eCards passend zu diesem Skript fi nden Sie hier: 

www.repetico.de/alpmann-schmidt

  Überall lernen, im Browser oder in der App, auch offl ine

  Frage-Antwort-Modus (Freitext und Multiple-Choice)

 Vorhandene eCards ergänzen und eigene hinzufügen

  Wissenschaftlich erprobtes Wiedervorlagesystem

powered by

Grundrechte
Berufsfreiheit

Welche Schranken gelten für die Berufsfreiheit 
aus Art. 12 Abs. 1 GG?

Hält man sich streng an den Wortlaut, enthält 
Art. 12 Abs. 1 S. 2 GG lediglich einen einfachen 
Gesetzesvorbehalt für Eingriff e in die Berufs-
ausübungsfreiheit. Nimmt man jedoch an, 
dass Art. 12 Abs. 1 GG ein einheitliches Grund-
recht der Berufsfreiheit gewährt, ist es nur 
konsequent, wenn man eine Erstreckung des 
Gesetzesvorbehalts aus Art. 12 Abs. 1 S. 2 GG 
auf das gesamte Grundrecht (Berufsausübung 
und Berufswahl) befürwortet.

Daneben gelten (natürlich) auch die verfas-
sungsimmanenten Schranken.

Passend zu jedem S-Skript!
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1. Teil
19 Klausurhinweis: In Klausuren spielen die Grundrechte außerhalb des GG nur eine unterge-
ordnete Rolle. Sie können aber insbesondere für die Auslegung und das Verständnis der
Grundrechte von Bedeutung sein.

C. Systematisierung der Grundrechte

20 Es werden insbesondere drei Arten von Grundrechten nach der Art des gewährleisteten
Rechts unterschieden:

n Freiheits(grund)rechte,

n Gleichheits(grund)rechte und

n Justizgrundrechte (die auch Verfahrensrechte genannt werden).

21 Daneben sind die grundrechtsgleichen Rechte zu beachten. Diese enthalten – wie
oben bereits erwähnt – subjektive Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat, sind
aber formal nicht im Grundrechtekatalog der Art. 1–19 GG geregelt. 

Hinweis: Auch grundrechtsgleiche Rechte sind entsprechend zu systematisieren. So enthält Art. 38 Abs. 1 S. 1
GG zwei Gleichheitsrechte (allgemein, gleich) und drei Freiheitsrechte (unmittelbar, frei, geheim). Aber Vor-
sicht: Obwohl Art. 38 GG in Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG „pauschal“ genannt ist, stellt Art. 38 Abs. 1 S. 2 (freies Man-
dat des Abgeordneten) kein grundrechtsgleiches Recht dar. Grundrechte sind Abwehrrechte des Bürgers ge-
gen den Staat, nicht des Staates gegen den Staat (Konfusionsargument). Wenn ein Abgeordneter aus seinem
freien Mandat vorgeht, beruft er sich als Teil des Staates darauf nicht als „Bürger“. In diesem Fall kann der Ab-
geordnete im Wege des Organstreitverfahrens gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG eine Überprüfung durch das
Bundesverfassungsgericht herbeiführen.

Eine Unterscheidung der Grundrechte ist für eine Klausur wichtig, da Grundrechte un-
terschiedlich geprüft werden. So werden Freiheitsrechte grundsätzlich dreistufig ge-
prüft (Schutzbereich – Eingriff – Verfassungsrechtliche Rechtfertigung), während Gleich-
heitsrechte zweistufig geprüft werden (Ungleichbehandlung – Rechtfertigung).



Stellung und Funktion der Grundrechte 1. Abschnitt
22

23Auch hängt die Prüfreihenfolge von der Art der Grundrechte ab (Freiheitsrechte vor
Gleichheitsrechten). Innerhalb der Freiheitsrechte gilt Folgendes:

Wird das Verhalten des Grundrechtsträgers von mehreren Grundrechten geschützt,
stellt sich die Frage nach Konkurrenzen bzw. eines Spezialitätsverhältnisses. Dafür gel-
ten folgende Grundsätze:

24n Anwendungs-/Idealkonkurrenz: Grundsätzlich sind die verschiedenen besonde-
ren Freiheits-/Gleichheitsrechte nebeneinander anwendbar. Das bedeutet, dass
der staatliche Eingriff an allen betroffenen Grundrechten zu messen ist.14

Beispiel: Eine Wohnungsverweisung mit einem Rückkehrverbot zum Schutze vor häuslicher Ge-
walt nach dem PolG greift in die Schutzbereiche der Freizügigkeit (Art. 11 GG), der Wohnung (Art. 13
GG) und der Eigentumsgarantie (Art. 14 GG) ein. Daneben wird grundsätzlich auch ein Eingriff in
Art. 6 GG (Ehe, Familie) gegeben sein. Alle Grundrechte werden nebeneinander geprüft. Lediglich
Art. 2 Abs. 1 GG tritt im Wege der Subsidiarität dahinter zurück.

25Das Hauptproblem im Rahmen einer Idealkonkurrenz stellt die sog. Schrankendi-
vergenz dar. Trifft ein Grundrecht mit einem einfachen Gesetzesvorbehalt („ ... durch
oder aufgrund eines Gesetzes ...“) auf ein Grundrecht, das durch einen qualifizierten
Gesetzesvorbehalt oder lediglich durch verfassungsimmanente Schranken begrenzt
wird stellt sich die Frage, welche Schranken anzuwenden sind.

Grundrechte

Freiheitsrechte

 Allgemeine Handlungsfrei-
heit: Art. 2 Abs. 1 GG

 Spezielle Freiheitsrechte

Gleichheitsrechte

 Allgemeine Gleichheits-
rechte: Art. 3 Abs. 1 GG

 Speziell: Art. 3 Abs. 2, 
Abs. 3, 33 Abs. 1–3, 
38 Abs. 1 S. 1 GG (Wahl-
rechtsgleichheit)

Justizgrundrechte

 Art. 19 Abs. 4 GG

 Art. 101, 103 Abs. 1–3, 
104 GG

Katalog, 
Art. 1–19 GG

Grundrechtsgleiche Rechte,
vgl. Aufzählung in

Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG

 Art. 20 Abs. 4 GG: Widerstandsrecht

 Art. 33 Abs. 1–3 GG: Staatsbürgerliche
Rechte

 Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG: Wahlrechtgrundsätze

 Art. 101, 103 Abs. 1–3, 104 GG: Justizgrund-
rechte

Arten der Grundrechte

14 Kingreen/Poscher Rn. 326 f.
7
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Während die Detailfragen in diesem Bereich bis heute ungeklärt sind, besteht jedoch
insoweit Einigkeit, dass im Rahmen der Konkurrenzen jedenfalls nicht die besonde-
ren Schrankenanforderungen anderer Grundrechte umgangen werden dürfen.15

Beispiel: Nach überwiegender Auffassung muss für eine Versammlung i.S.d. Art. 8 Abs. 1 GG der ge-
meinsam verfolgte Zweck in einer Meinungsbildung und -äußerung liegen. Damit stellt sich die
Frage, ob ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit ebenfalls anhand des Art. 5 Abs. 1 S. 1 Fall 1 GG zu
messen ist (Meinungsäußerung des Einzelnen). Dies wird insbesondere deshalb wichtig, weil Art. 8
Abs. 2 GG einen einfachen Gesetzesvorbehalt, Art. 5 Abs. 2 GG dagegen einen qualifizierten Geset-
zesvorbehalt regelt. 

Richtet sich ein Versammlungsverbot vorrangig gegen die kollektive Meinungsäußerung, wäre
daher neben Art. 8 GG ebenfalls Art. 5 Abs. 1 S. 1 Fall 1 GG zu prüfen mit dem engeren qualifizierten
Gesetzesvorbehalt.16 Wird ein Versammlungsverbot dagegen wegen des gewählten Ortes der Ver-
sammlung (z.B. Autobahn) ausgesprochen, richtet sich dieses ausschließlich nach Art. 8 GG.

26 n Einzelfallspezialität: Ausnahmsweise kann ein geschütztes Verhalten im Einzel-
fall durch ein besonderes Freiheits-/Gleichheitsrecht so speziell und vorrangig ge-
schützt sein, dass dann ein besonderes Grundrecht das andere besondere Grund-
recht verdrängt.17 In diesem Fall ist dann ausschließlich das sachlich näherste-
hende Grundrecht zu prüfen.

Beispiel: Das gesetzliche Verbot, in Gaststätten zu rauchen, greift in den Schutzbereich der Berufs-
freiheit (Art. 12 GG) der Gaststättenbetreiber ein. An der Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 GG) ist
das Rauchverbot dagegen nicht zu messen. Zwar berührt es auch das durch Art. 14 Abs. 1 GG ge-
schützte Hausrecht, der Schwerpunkt des Eingriffs liegt jedoch nicht in der Begrenzung der Inne-
habung und Verwendung dieser Vermögensposition, sondern in der Beschränkung der individuel-
len Erwerbstätigkeit des Gastwirts. Der Schutz der Eigentumsgarantie tritt daher hinter der Berufs-
freiheit zurück.18

Weiteres Beispiel: Bei der sog. „engagierten Kunst“, die eine bestimmte Meinung ausdrücken will
(Satire, Karikatur), tritt die Meinungsäußerungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 1 Fall 1 GG) hinter der Kunst-
freiheit (Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG) zurück.19

27 n Allgemeine Spezialität: Die besonderen Freiheits- und Gleichheitsrechte gehen
der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) und dem allgemeinen
Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) vor (lex specialis vor lex generalis).

Beispiel: Art. 8 Abs. 1 GG (Versammlungsfreiheit) verdrängt Art. 2 Abs. 1 GG (allgemeine Handlungs-
freiheit). 

Gegenbeispiel: Eine unfriedliche Versammlung fällt nicht in den Schutzbereich des Art. 8 Abs. 1 GG,
sodass diese durch Art. 2 Abs. 1 GG „geschützt“ wird.

15 Michael/Morlok Rn. 53 ff.; Hofmann Jura 2008, 667, 670.
16 BVerfG RÜ 2004, 602, 604.
17 Michael/Morlok Rn. 57.
18 BVerfG RÜ 2008, 587.
19 BVerfG NStZ 1988, 21.
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III. Recht auf informationelle Selbstbestimmung

149Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung unterfällt zunächst auch dem norma-
len Gesetzesvorbehalt. Da der Betroffene hinsichtlich seiner Daten aber nicht in allen Le-
bensbereichen in gleicher Weise schutzwürdig ist, hat die vom Bundesverfassungsge-
richt entwickelte Sphärentheorie im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung hier
eine besondere Bedeutung.

IV. Recht am eigenen Bild

150Eine besondere praktische Bedeutung und Klausurrelevanz hat das APR, und hier insbe-
sondere das Recht am eigenen Bild, in seiner Funktion als mittelbar drittwirkendes
Grundrecht hinsichtlich der Meinungsäußerungs-, Presse- und Kunstfreiheit. Gegen-
läufig können Darstellungen einer Person durch künstlerische Betätigungen oder im
Rahmen von Presseveröffentlichungen den Eingriff in das Recht am eigenen Bild recht-
fertigen. So normiert z.B. § 23 KunstUrhG, dass Bildnisse aus dem Bereich der Zeitge-
schichte auch ohne Einwilligung des Berechtigten veröffentlicht werden dürfen, soweit
nicht berechtigte Interessen des Abgebildeten verletzt werden. 

151Diese Konstellationen finden sich insbesondere in zivilrechtlichen Klausuren aus dem
Bereich der unerlaubten Handlungen (§ 823 BGB; quasinegatorischer Unterlassungsan-
spruch aus § 1004 BGB analog). Vgl. daher AS-Skript Schuldrecht BT 4 (2023).

V. Recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 
informationstechnischer Systeme

152Die Online-Durchsuchung ermöglicht es der Behörde, auf den gesamten Datenbestand
des Betroffenen zuzugreifen. Dabei werden der Behörde detaillierte Informationen zu-
gänglich, mit denen ein genaues Persönlichkeitsabbild des Betroffenen hergestellt wer-
den kann. Auch intimste Daten werden der Behörde zugänglich gemacht. Dabei ist er-
schwerend zu berücksichtigen, dass eine heimliche Infiltration vorliegt, gegen die sich
der Betroffene nicht zur Wehr setzen kann. Insofern handelt es sich um einen beson-
ders schwerwiegenden Eingriff. Ein solch schwerwiegender Eingriff kann nur ange-
messen sein, wenn dadurch ein überragend wichtiges Rechtsgut geschützt werden
soll. Dazu zählen neben Leib, Leben und Freiheit einer Person solche Güter der Allge-
meinheit, deren Bedrohung die Existenz des Staates oder die Grundlagen der Existenz
des Menschen betrifft. Zudem müssen tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen ei-
ner konkreten Gefahr gegeben sein. Eine bloße Vermutung der Behörde reicht für ei-
nen solch gravierenden Eingriff nicht aus. Letztlich ist bei heimlichen, schwerwiegen-
den Eingriffen in die Grundrechte der Bürger eine vorbeugende Kontrolle durch eine
unabhängige Instanz geboten. D.h., dass vor Durchführung der Maßnahme ein unab-
hängiger Richter über die Zulässigkeit der Maßnahme zu entscheiden hat.147

147 BVerfG RÜ 2008, 249 (Online-Durchsuchung).
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153 Durch § 22 a PolG wird das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Ausprä-
gung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG
verletzt, wenn ein nicht gerechtfertigter Eingriff in den Schutzbereich gegeben ist.

I. Dann müsste zunächst ein Eingriff in den Schutzbereich vorliegen.

154 1. Der Schutzbereich des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung umfasst die
Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb
welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden. Die freie
Entfaltung der Persönlichkeit setzt insoweit den Schutz des Einzelnen gegen
eine unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe
seiner personenbezogenen Daten voraus.148

155 a) Insoweit trägt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung Gefährdungen
und Verletzungen der Persönlichkeit Rechnung, die sich für den einzelnen,
insbesondere unter den Bedingungen moderner Datenverarbeitung, aus
informationsbezogenen Maßnahmen ergeben.149 Mittels elektronischer Da-

Fall 5: Kennzeichenscanning

Das Land L erlässt formell verfassungsgemäß einen neuen § 22 a PolG, wonach die
Polizeibehörden „zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung“ durch technische Hilfsmittel automatisch die Kennzeichen vorbeifahrender
Fahrzeuge erfassen können. Dabei fertigt ein stationär oder mobil betriebenes Ka-
merasystem zunächst Abbildungen der Kennzeichen vorbeifahrender Fahrzeuge an.
Das Kennzeichen wird mit einer auf einem angeschlossenen Laptop hinterlegten Da-
tenbank abgeglichen, die alle zur Fahndung ausgeschriebenen Kfz-Kennzeichen ent-
hält. Liefert der Abgleich keinen Treffer (Nichttreffer), wird das Bild unverzüglich ge-
löscht. Meldet das Programm einen Treffer, wird das Bild gespeichert und auf dem
Bildschirm angezeigt. Polizeibeamte prüfen, ob das Bild und das im Fahndungsbe-
stand gespeicherte Kennzeichen übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall (unechter
Treffer), löscht ein Polizeibeamter den gesamten Vorgang. Sofern die Überprüfung
einen Treffer bestätigt (Trefferfall), werden die Daten gespeichert und ggf. weitere
polizeiliche Maßnahmen in die Wege geleitet. Weder Fahrzeugführer noch -halter
werden über die Kennzeichenkontrolle informiert.

B hat seinen Wohnsitz im Land L, ist Halter eines Kfz und als Pendler regelmäßig mit
dem Fahrzeug innerhalb des Landes L unterwegs. Er hält es daher für sehr wahr-
scheinlich, dass er von der automatischen Kennzeichenkontrolle erfasst wird. B hält
§ 22 a PolG für verfassungswidrig, da die Norm das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung verletze. Das Land L meint, dass im Nichttrefferfall schon kein Grund-
rechtseingriff vorliege und die übrigen Eingriffe vor dem Hintergrund der durch die
Norm geschützten Rechtsgüter gerechtfertigt seien. Wird durch § 22 a PolG das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt?

Bearbeitungsvermerk: Die Verarbeitung, Speicherung und Nutzung der Daten sind nicht zu prüfen.

148 Jarass/Pieroth, GG, Art. 2 Rn. 59.
149 Michael/Morlok, Rn. 426.
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tenverarbeitung sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhält-
nisse einer Person unbegrenzt speicherbar und jederzeit und ohne Rücksicht
auf Entfernungen in Sekundenschnelle abrufbar. Sie können darüber hinaus
mit anderen Datensammlungen zusammengefügt werden, wodurch vielfälti-
ge Nutzungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten entstehen. Dadurch können
weitere Informationen erzeugt und so Schlüsse gezogen werden, die sowohl
die grundrechtlich geschützten Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen
beeinträchtigen als auch anschließende Eingriffe in seine Verhaltensfreiheit
nach sich ziehen können. Eine weitere Besonderheit des Eingriffspotentials
von Maßnahmen der elektronischen Datenverarbeitung liegt in der Menge der
verarbeitbaren Daten, die auf konventionellem Wege gar nicht bewältigt wer-
den könnten.150

Im Betrieb erfassen die eingesetzten Systeme einzelne Kfz-Kennzeichen, die ei-
nem Fahrzeug und darüber dem jeweiligen Halter zugeordnet sind. Über die
Kennzeichen lassen sich deren Name, Anschrift sowie weitere Informationen
ermitteln. Der Schutzbereich ist somit grundsätzlich betroffen.

156b) Etwas anderes könnte sich jedoch daraus ergeben, dass das Kfz-Kennzeichen
keine sensiblen Daten enthält. Der Schutzumfang des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung beschränkt sich jedoch nicht auf Informationen, die
bereits ihrer Art nach sensibel sind und schon deshalb grundrechtlich ge-
schützt werden. Auch der Umgang mit personenbezogenen Daten, die für sich
genommen nur geringen Informationsgehalt haben, kann, je nach seinem Ziel
und den bestehenden Verarbeitungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten, grund-
rechtserhebliche Auswirkungen auf die Privatheit und die Verhaltensfreiheit
des Betroffenen haben.151 Insofern gibt es unter den Bedingungen der
elektronischen Datenverarbeitung kein schlechthin, also ungeachtet des
Verwendungskontextes, belangloses personenbezogenes Datum mehr.152

Demzufolge ist der Schutzbereich betroffen.

1572. Es müsste auch ein Eingriff in den Schutzbereich gegeben sein. Nach dem weiten
Eingriffsbegriff liegt ein solcher bei jeder Beeinträchtigung des Schutzbereichs
durch ein dem Staat zurechenbares Handeln vor. Bezogen auf das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung ist ein Eingriff bei der staatlichen Erfassung perso-
nenbezogener Daten zu bejahen.153

158a) Zweifel an der Eingriffsqualität könnten sich daraus ergeben, dass keine punk-
tuelle Datenerfassung erfolgt, sondern die Kennzeichen aller vorbeifahrenden 
Fahrzeuge erfasst werden. Allerdings ist die Erfassung eines größeren Daten-
bestandes insofern nur Mittel zum Zweck für eine weitere Verkleinerung der
Treffermenge. In der ex-ante-Perspektive der Behörde, die für die Einrichtung
einer Kennzeichenkontrolle maßgeblich ist, besteht ein spezifisch verdichtetes

150 BVerfG RÜ 2019, 243, 246.
151 BeckOK, GG, Art. 2 Rn 45 a.
152 BVerfG RÜ 2019, 243, 246 mit RÜ-Video 04/19 unter t1p.de/2wet.

RÜ-Video

153 Jarass/Pieroth, GG, Art. 2 Rn. 59.
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III. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung

1. Schranke

415 Umstritten ist, ob die Schranke des Art. 9 Abs. 2 GG auch für die Koalitionsfreiheit gilt.
Dafür könnte sprechen, dass die Koalitionsfreiheit aus Art. 9 Abs. 3 GG eine lex specialis
Regelung zur Vereinigungsfreiheit des Art. 9 Abs. 1 GG darstellt. Überwiegend wird we-
gen der systematischen Stellung (wie zu Art. 5 Abs. 3, Abs. 2 GG) aber angenommen,
dass Art. 9 Abs. 3 GG nur durch kollidierendes Verfassungsrecht (verfassungsimma-
nente Schranken) einschränkbar ist.497

2. Schranken-Schranken

416 Für die verfassungsgemäße Konkretisierung von Eingriffen in die Koalitionsfreiheit gel-
ten normale Grundsätze. Dabei begrenzen sich häufig die Koalitionsfreiheit der strei-
kenden Arbeitnehmer und die Koalitionsfreiheit der Arbeitgeber wechselseitig. Dieses
Spannungsverhältnis ist im Wege der praktischen Konkordanz aufzulösen.

14. Abschnitt: Brief-/Post-/Fernmeldegeheimnis, Art. 10 GG

417 Die Grundrechte aus Art. 10 Abs. 1 GG gewährleisten die freie Entfaltung der Persönlich-
keit durch einen privaten, vor der Öffentlichkeit verborgenen, Austausch von Kommu-
nikation und schützen damit (ähnlich wie Art. 13 Abs. 1 GG) zugleich die Würde des
Menschen.498

A. Schutzbereich

418 n Das Briefgeheimnis verwehrt der öffentlichen Gewalt, vom Inhalt eines Briefes oder
einer anderen Sendung Kenntnis zu nehmen, die erkennbar eine individuelle schrift-
liche Mitteilung befördert. Es erstreckt sich nicht nur auf den Inhalt der Sendung,
sondern auch auf deren Absender und Empfänger sowie auf alle Daten der Beförde-
rung (Art und Weise der Kommunikation).499 Zeitlich gilt der Schutz des Briefge-
heimnisses nur von dem Zeitpunkt an, in dem der Absender den Brief aus der Hand
gegeben hat bis zum Zugang beim Empfänger.500

Beispiele: normale Briefe, Postkarten, Päckchen, Pakete

Gegenbeispiele: offene Drucksachen, Zeitungs- und Büchersendungen, Waren- und Postwurfsen-
dungen

419 n Das Postgeheimnis gewährleistet den Schutz aller der Post übergebenen Sendun-
gen gegenüber allen Staatsgewalten, insbesondere der postfremden Exekutive.
Während die Deutsche Bundespost früher öffentlich-rechtlich organisiert war, sind
die Post-Nachfolgeunternehmen jedoch heute privatisiert, sodass eine unmittelbare

497 BVerfGE 84, 212, 228; 94, 268, 284; 100, 271, 283; Jarass/Pieroth, GG, Art. 9 Rn. 53.
498 BVerfG NJW 2004, 2213, 2215; 2005, 2603, 2612.
499 Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 10 Rn. 94.
500 Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 10 Rn. 96.



Brief-/Post-/Fernmeldegeheimnis, Art. 10 GG 14. Abschnitt
Grundrechtsbindung nicht besteht. Gleichwohl schützt Art. 10 GG nach h.M. auch
weiterhin gegen staatliche Eingriffe in den durch private Postdienstleister vermittel-
ten Postverkehr.501 Es erstreckt sich insbesondere auf den konkreten Inhalt der über-
mittelten Sendung (auch wenn unverschlossen), bezieht sich aber auch auf den
Übermittlungsvorgang. Es schützt also auch vor Offenbarung, wer mit wem durch
die Post Briefe und Sendungen wechselt und an welchem Ort, zu welcher Zeit und in
welcher Art und Weise die Dienste der Post genutzt wurden.

420n Das Fernmeldegeheimnis schützt den privaten und geschäftlichen Fernmeldever-
kehr vor Eingriffen durch die öffentliche Gewalt. Die Gewährleistung umfasst nicht
nur den Inhalt geführter Telefongespräche, sondern auch die näheren Umstände
des Fernmeldeverkehrs (sog. Verkehrsdaten).502 Dazu gehört insbesondere, ob,
wann und wie oft zwischen welchen Personen oder Endeinrichtungen Telekommu-
nikationsverkehr stattgefunden hat oder versucht worden ist. Art. 10 Abs. 1 GG um-
fasst dabei sämtliche, mit Hilfe der Telekommunikationstechniken erfolgenden Über-
mittlungen von Informationen, unabhängig davon, wer Betreiber der Übertragungs-
und Vermittlungseinrichtungen ist.503 Des Weiteren erstreckt sich der Schutz von
Art. 10 GG auch auf den Informations- und Datenverarbeitungsprozess, der sich an
zulässige Kenntnisnahmen anschließt und den Gebrauch, der von den erlangten
Kenntnissen gemacht wird.504

421Da der Schutzbereich gegenüber neuen technischen Entwicklungen offen ist, wird
auch die Kommunikation mittels neuer Medien geschützt, wie z.B. SMS, Internet
(einschließlich E-Mail, Messenger-Dienste oder Chats).505 Auch das Intranet ist ge-
schützt, weil auch derartig vermittelte Kommunikationsvorgänge individuelle Mit-
teilungen befördern können („Kommunikations-, Mediennutzungsgeheimnis“).506

Wegen der Abgrenzung zum Recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Inte-
grität informationstechnischer Systeme vgl. unten Fall 17.

422n Bei der Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen ist die Kommunikation be-
sonderen Gefährdungen der Kenntnisnahme durch Dritte ausgesetzt. Art. 10 Abs. 1
GG, und dabei insbesondere das Fernmeldegeheimnis, begründet deshalb nicht nur
ein Abwehrrecht gegen staatliche Beeinträchtigungen, sondern auch einen Auftrag
an den Staat, Schutz auch insoweit vorzusehen, als private Dritte sich Zugriff auf die
Kommunikation verschaffen. Dieser Schutzauftrag (i.S.e. objektiven Schutzpflicht)
bezieht sich auch auf die von Privaten betriebenen Telekommunikationsanlagen.507

501 Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 10 Rn 105 m.w.N.
502 BVerfG RÜ 2010, 243 (Vorratsdatenspeicherung).
503 BVerfG 2 BvR 2377/16 (Rn. 43).
504 BVerfG NJW 2004, 2213, 2220; Sachs, GG, Art. 10 Rn. 14.
505 BeckOK GG, Art. 10 Rn. 37.
506 BVerfG NJW 2002, 3619 f.
507 BVerfG NJW 2002, 3619 f.; Schoch Jura 2011, 194, 196.
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2. Teil
B. Eingriff

423 Ein Eingriff in den Schutzbereich von Art. 10 GG ist zu bejahen, wenn die öffentliche Ge-
walt vom Inhalt oder von den Daten der geschützten Kommunikation Kenntnis nimmt
oder sich vom jeweiligen Kommunikationsmittler Kenntnis geben lässt.508 Daneben
liegt auch dann ein Eingriff vor, wenn eine Speicherung von Kommunikationsdaten auf
Veranlassung des Staates erfolgt.509

C. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung

I. Schranken

1. Gesetzesvorbehalt, Art. 10 Abs. 2 S. 1 GG

424 Einschränkungen der Rechte aus Art. 10 Abs. 1 GG sind gemäß Art. 10 Abs. 2 S. 1 GG nur
aufgrund eines Gesetzes zulässig. Dabei handelt es sich um einen einfachen Gesetzes-
vorbehalt. Die wesentlichen Einschränkungen enthalten das Gesetz zur Beschränkung
des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses vom 26.06.2001 (Gesetz zu Art. 10 GG, G 10),
insbesondere für die Zwecke des Verfassungsschutzes sowie die Regelungen der StPO.

2. Staatsschutzklausel

425 Eine weitergehende Ermächtigung enthält die sog. Staatsschutzklausel des Art. 10
Abs. 2 S. 2 GG. Soweit die Beschränkung dem Schutze der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung dient oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines
Landes, kann das einschränkende Gesetz bestimmen, dass dem Betroffenen die Über-
wachung nicht mitgeteilt wird und dass entsprechende Maßnahmen nicht vom Rich-
ter, sondern durch eine Kontrollkommission des Bundestages (Parlamentarisches
Kontrollgremium – PKG) nachgeprüft werden. Diese Ermächtigung hat der Gesetzge-
ber durch die §§ 12, 14 und 15 G 10 umgesetzt. Heute wird überwiegend von der Verfas-
sungsmäßigkeit sowohl des Art. 10 Abs. 2 S. 2 GG, als auch des § 12 G 10 ausgegangen,
obwohl der fehlende Rechtsweg im Hinblick auf Art. 79 Abs. 3 und 19 Abs. 4 GG (fehlen-
der Rechtsweg) nicht unproblematisch ist.510 

II. Schranken-Schranken

426 Hinsichtlich der verfassungsgemäßen Konkretisierung einer Einschränkung der Rechte
aus Art. 10 Abs. 1 GG gelten zunächst normale Grundsätze. 

Probleme können sich aber insbesondere ergeben:

427 n hinsichtlich der formellen Verfassungsmäßigkeit eines einschränkenden Gesetzes,
da der Bund weitgehend die Gesetzgebungskompetenz besitzt (z.B. aus Art. 73
Abs. 1 Nr. 1 GG für den BND, aus Art. 73 Abs. 1 Nr. 7 GG für das Post- und Telekommu-

508 Kingreen/Poscher Rn. 1045.
509 BeckOK, GG, Art. 10 Rn. 51.
510 BVerfGE 30, 1 (Abhörurteil); Erbs/Kohlhaas/Huber, G 10, § 12 Rn. 3; Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 10 Rn. 212..



Die Verfassungsbeschwerde 2. Abschnitt
A. Die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde

673

I. Rechtsweg zum und Zuständigkeit des Bundesverfassungs-
gerichts

674Für die Entscheidung über Verfassungsbeschwerden ist das Bundesverfassungsgericht
gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG zuständig. Dies wird in § 13 Nr. 8 a BVerfGG wieder
aufgegriffen. 

Aufbau: Teilweise wird auf die Prüfung der Zuständigkeit verzichtet. Jedenfalls sollten Sie sich
vergegenwärtigen, dass die Verfassungsbeschwerde in § 13 Nr. 8 a BVerfGG normiert ist, da
sich die weiteren Voraussetzungen einer Verfassungsbeschwerde aus den §§ 90 ff. BVerfGG
ergeben (15. Abschnitt: Verfahren in den Fällen des § 13 Nr. 8 a BVerfGG).

II. Beschwerdefähigkeit (Beteiligtenfähigkeit), § 90 Abs. 1 BVerfGG

675Gemäß § 90 Abs. 1 BVerfGG kann jedermann die Verfassungsbeschwerde erheben. Da
mit der Verfassungsbeschwerde die Verletzung eines Grundrechtes bzw. eines grund-
rechtsgleichen Rechts gerügt wird, ist damit jede grundrechtsfähige Person gemeint
(vgl. dazu auch oben Rn. 52 f.).772

Aufbauschema zur Verfassungsbeschwerde

A. Zulässigkeit

I. Rechtsweg zum und Zuständigkeit des BVerfG, Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG, § 13
Nr. 8 a BVerfGG

II. Beschwerdefähigkeit, § 90 Abs. 1 BVerfGG („jedermann“)

III. Prozessfähigkeit/Postulationsfähigkeit (nur bei Anlass)

IV. Tauglicher Beschwerdegegenstand, § 90 Abs. 1 BVerfGG 
(„Akt der öffentlichen Gewalt“)

V. Beschwerdebefugnis, § 90 Abs. 1 BVerfGG

1. Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung

2. selbst, gegenwärtig, unmittelbar betroffen

VI. Rechtswegerschöpfung

VII. Grundsatz der Subsidiarität

VIII. Form, §§ 23, 92 BVerfGG

IX. Frist, § 93 Abs. 1, Abs. 3 BVerfGG

X. Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis (nur bei Anlass)

B. Begründetheit

(+), wenn der Beschwerdeführer in einem seiner Grundrechte oder grundrechts-
gleichen Rechte verletzt ist

772 Jarass/Pieroth, GG, Art. 93 Rn. 14.
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Die Verfassungsbeschwerde 2. Abschnitt
Als Beispiel für die Zulässigkeitsprüfung einer Verfassungsbeschwerde folgender
Fall:

712I. Das Bundesverfassungsgericht ist gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG, § 13 Nr. 8 a
BVerfGG zuständig für die Entscheidung über Individualverfassungsbeschwerden. 

II. E müsste auch beteiligtenfähig sein. Beteiligtenfähig ist gemäß § 90 Abs. 1 BVerfGG
jedermann, d.h., jeder, der fähig ist, Träger von Grundrechten zu sein. 

Fall 27: Immunität eines Abgeordneten?

Gegen E, der Abgeordneter des Deutschen Bundestages war, wird ein strafrechtli-
ches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Besitzes kinderpornografischer
Schriften geführt. Anlass der Ermittlungen sind Erkenntnisse aus einem Verfahren ge-
gen eine in Kanada ansässige Internetplattform, über die weltweit Bild- und Video-
material mit unbekleideten Jungen vertrieben wurde. Auch E wurden Bestellungen
von 31 Produkten zugeordnet, die das BKA aber als strafrechtlich nicht relevant ein-
stufte.

Am 06.02.2020 erklärte E gegenüber einem Notar den Verzicht auf sein Bundestags-
mandat. Die hierüber ausgefertigte Urkunde legte er am 07.02.2020 dem Präsiden-
ten des Deutschen Bundestages vor und machte dies auf seiner Homepage bekannt.
Durch Schreiben vom 10.02.2020 bestätigte der Bundestagspräsident dem E dessen
Verzicht auf seine Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag und teilte ihm schriftlich
mit, dass er mit Ablauf des 06.02.2020 aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden
sei.

Mit Beschluss vom 10.02.2020 ordnete das zuständige Amtsgericht u.a. die Durchsu-
chung der Wohnung des E und die Beschlagnahme seiner Bundestags-E-Mail-Postfä-
cher an. Aufgrund der dem E zugeordneten kostenpflichtigen Film- und Fotosets mit
Nacktaufnahmen von Minderjährigen sei auch bei Einordnung des Materials als straf-
rechtlich irrelevant ein Anfangsverdacht dafür gegeben, dass E sich wegen des Besit-
zes kinderpornografischer Schriften strafbar gemacht habe. Im Rahmen einer Be-
schwerde zum Landgericht führte E aus, der erforderliche Anfangsverdacht einer
Straftat habe nicht bestanden. Von einem straflosen Vorverhalten könne nicht auf
ein strafbares Handeln geschlossen werden. Ohne dem E die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme zur Beschwerdeerwiderung der Staatsanwaltschaft zu geben, verwarf
das Landgericht die Beschwerde des E am 01.04.2020. Die von E erhobene Anhö-
rungsrüge wies das Landgericht ebenfalls zurück. § 33 a StPO erfasse nicht jede, son-
dern nur eine entscheidungserhebliche Verletzung rechtlichen Gehörs. Eine solche
liege nur vor, wenn sich die unterbliebene Anhörung auf das Ergebnis der Entschei-
dung ausgewirkt habe. Daran fehle es hier.

E hat Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erhoben und rügt
eine Verletzung der Art. 10, 13 und 103 Abs. 1 GG. Zudem verletze der Beschluss vom
10.02.2020 seine Immunität als Abgeordneter. Ist die Verfassungsbeschwerde zu-
lässig?
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